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(3) Wegen der damit verbundenen Feuersgefahr 
ist es verboten, zum Auftauen der Kabelschacht
deckel brennbare Flüssigkeiten (Spiritus, Petroleum, 
Benzip usw.) oder Tauchapparate mit offener Feue
rung zu verwenden. g 5ß

(1) Jeder Kabelschacht muß vor Beginn der Arbei
ten mindestens 15 Minuten lang durchlüftet wer
den. Bei Schächten, die einen Deckel mit Entlüf
tungsschlitzen haben, genügt eine vorherige Durch
lüftung von 3 Minuten Dauer. Wenn die Entlüf
tungsschlitze der Schachtdeckel in der anschließen
den Kanallinie durch Eis, Schmutz usw. verstopft 
sind, so ist der nächste benachbarte Schacht dieser 
Linie zu öffnen. Die Nachbarschächte- sind so lange 
offen zu halten, wie im Schacht gearbeitet wird.

(2) Wird mit dem Ausströmen von Grubengasen 
gerechnet, so müssen Sicherheitslampen mitgeführt 
werden; diese sind außerhalb des Schachtes anzu
zünden. Stark vergaste Schächte sind durch Ein
blasen von Preßluft zu entgasen.

(3) Im Kabelschacht zu rauchen, ist verboten.
(4) Schächte dürfen mit offenem Licht usw. erst 

betreten werden, wenn ihr gasfreier Zustand ge
prüft ist. Zur Prüfung sind Gasanzeiger zu be
nutzen.

(5) Mit der ständigen Überwachung und Instand
haltung der Gasanzeiger und Sicherheitslampen ist 
eine bestimmte Person als hierfür verantwortlich 
zu bestellen.

(6) Bei Arbeiten im Kabelschacht, die längere 
Zeit dauern, oder bei denen Feuer verwendet wird, 
muß im Schacht ein zuverlässiger Gasanzeiger auf
gestellt werden. Das über dem Schacht befindliche 
Zelt ist so zu lüften, daß ein mäßiger, aber anhal
tender Luftstrom von den offenen Rohrzügen über 
den Schacht und das Zelt ins Freie entsteht.

(7) Damit Unfälle nicht unbemerkt bleiben, ist in 
kurzen Zeitabständen nach den im Kabelschacht 
Beschäftigten zu sehen.

(8) Wenn es erforderlich erscheint, sind alle Rohr
öffnungen zu schließen. Die unbesetzten Rohrzüge 
sind durch Einsetzen von Verschlußstücken abzu
dichten, die besetzten durch Verschlußstücke mit 
entsprechender Durchlaßöffnung und eine vor
schriftsmäßige Dichtungsbinde, oder bei größeren 
Kabeldurchmessem durch Textilbandwickel. Zum 
Abdichten ist eine hierfür zugelassene Dichtungs
masse ?u verwenden.

§ 59
(1) Kabeltrommeln dürfen nur auf Fahrzeugen 

befördert werden, die für diesen Zweck entspre
chend ausgerüstet sind.

(2) Kabeltrommeln sind in abschüssigen Straßen 
nach der ansteigenden Richtung hin abzuladen und 
gegen Fortrollen zu sichern.

(3) Kabelwinden müssen mit einer Sperrvorrich
tung festgelegt werden; die Beschäftigten dürfen 
dem Getriebe nicht zu nahe kommen.

(4) Während der Tätigkeit mit Blei (Einziehen oder 
Löten von Bleikabeln usw.) ist der Genuß von

Rauch-, Kau- und Schnupftabak untersagt. Auch 
die Benutzung eigener Taschenmesser ist bei der 
Bearbeitung von Blei verboten.

(5) Um das Einatmen von Bleirauch (Bleioxyd
nebeln) zu verhindern, dürfen die Beschäftigten 
sich nicht in die Abzugsrichtung des Rauches stel
len; sie müssen genügend Abstand von der Lötstelle 
halten.

(6) Beim Reinigen von Bleimantelkabeln und Blei
muffen darf mit der Drahtbürste nur in der Rich
tung vom Körper fort gebürstet werden.

(7) Bei Bleiarbeiten müssen Mund und Nase 
regelmäßig gespült werden; die Beschäftigten sind 
zu regelmäßiger Körperreinigung verpflichtet.

§ 60
Arbeiten bei Gewitter und starkem Frost

(1) Droht ein Gewitter, so sind die Arbeiten an 
den Fernsprechmeldeleitungen, den Luftkabeln, den 
Kabelhochführungen, den Luftleiteranlagen und 
den Inneneinrichtungen der Betriebe und Sprech
stellen mit Freileitungsführungen einzustellen.

(2) Bei besonders hartem Frost ist, um Körper
schäden vorzubeugen, die Arbeit zeitweilig auszu
setzen. g

Arbeiten in der Nähe von Starkstromleitungen
(1) Starkstromanlagen, insbesondere auch solche 

der Ortsnetze und Hausanlagen, ohne • geprüfte 
Hilfsmittel oder Geräte zu berühren, ist lebens
gefährlich und daher verboten.

(2) Bei Arbeiten in der Nähe von Starkstrom
anlagen sind die einschlägigen Bestimmungen des 
von der Kammer der Technik herausgegebenen 
Vorschriftenwerkes Deutscher Elektrotechniker 
(VDE 0105, 0134, 0210, 0214) und insbesondere die 
Arbeitsschutzbestimmung 904 — Errichtung und 
Betrieb elektrischer Anlagen — (GBl. 1953 S. 436) zu 
beachten.

(3) Fernmeldeleitungen (Telegraphen- und Fem- 
sprechleitungen, Luftleiter) oder andere Drähte, 
die mit Starkstromleitungen in Berührung gekom
men sind, dürfen nicht berührt werden, weil sie, 
auch wenn die eine oder andere Leitung isoliert 
oder mit einer anderen Schutzvorrichtung versehen 
ist, ebenso gefährlich sein können wie jene.

(4) Vor Beginn der Arbeiten an Fernmeldeleitun
gen in der Nähe von Starkstromanlagen hat der 
Aufsichtführende zu prüfen, ob die Arbeiten ge
fahrlos durchgeführt werden können oder welche 
besonderen Schutzmaßnahmen noch zu treffen sind.

(5) Ist es, z. B. infolge einer Leitungsstörung, zur 
Berührung zwischen einer Fernmeldeleitung und 
einer Starkstromleitung gekommen, so ist die zu
nächst erreichbare Schalt- oder Betriebsstelle der 
Starkstromanlage sofort (durch Fernsprecher oder 
telegraphisch) zu benachrichtigen und die Ab
schaltung des Stromes zu verlangen. Gleichzeitig 
sind, wenn es nicht mit Rücksicht auf die drohenden 
Gefahren bereits geschehen ist, vor und hinter der 
Gefahrenstelle Wachen oder Warnungszeichen auf
zustellen. Der Draht darf von der Starkstromleitung 
erst entfernt werden, nachdem diese stromlos ge-


